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Eın Grundgesetz der Kirche?

Die Diskussion den VO  a} Rom den Bıischötfen zugeleiteten Entwurf eiınem Grund-
ZESELIZ der Kirche scheint M1r darunter leiden, dafß in  - sıch einem solchen
Grundgesetz recht verschiedenes denken kann, der Entwurtf selbst aber keine hinrei-
end klare Auskunft darüber 1bt, 1n welchem Sınn sıch selbst versteht und VeCI-

standen seıin 11 Manche seiner Kritiker scheinen MI1r ıhm höhere Ansprüche UZUu-

schreiben, als tatsächlich stellen beabsichtigt.

Läfßt sıch das A Ts divinum“ der Kirche kodifizieren?

Grundlegend für.die Kirche 1St unbestrittenermaßen der Stifterwille Jesu Christi.
Nachdem dıe Kontroverse Sohm der Vergangenheit angehört, ann miıindestens
nach katholischem Kirchenverständnis kein Zweifel daran bestehen, da{fß dıeser Stifter-
wille Recht ZESETZL hat Darum 1St der Gedanke, der sıch aufdrängt, wWenn VO  3

eiınem Grundgesetz der Kırche die ede 1St, dieser, gehe darum, den Stifterwillen
Jesu Christi, den selbst nıcht ın einer Stiftungsurkunde niedergelegt hat, 1n (jesetzes-
sprache kleiden, „kodifizieren“. Eın verstandenes Grundgesetz würde also
alles das, aber auch NT das enthalten, W as göttlichen Rechts 1n der Kirche ISt;
böte dıe Ekklesiologie 1n Gestalt eiınes dogmatischen Traktats 1n juridischer
Form. Eıne solche Kodifikation 1St bıs heute noch nıcht untfernommMmen worden:;: auch
der VO  e} Rom den Bischöten zugeleitete Entwurt sich das eindeutig nıcht ZU

Ziel
Die blofße Tatsache, da{fß bisher nıemals ein solcher Versuch TL  men worden

ISt, INag eın hınreichender Grund se1n, eiınem solchen Unternehmen mit Skepsis
begegnen, darf aber nıcht davon abhalten, unvoreingenommen prüfen, ob

sıch nıcht vielleicht doch empfiehlt, heute einen solchen Versuch unternehmen,
se1l denn, daß eın solches Vorhaben AUS Gründen, Aa der Sache celbst liegen, sıch
VO  ; vornherein als unausführbar erwıese.

Wıe schon ZESAZT, hat Christus selbst eın Grundgesetz seiner Kirche 1ın ara-
graphen, Artikeln oder Kanones verfaßt: hat seıine Kirche nicht durch rechtsge-
schäftlichen Akt (durch eın „Stiftungsgeschäft“ 1mM Sınn des BGB) 1Ns Daseın
gerufen, sondern durch se1ine Menschwerdung, durch sein Leben und se1ne Lehre,
durch se1in Leiden und Sterben, durch dıe Sendung des Geıistes. WAar finden sich
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1n seinem Leben und seiner Lehre auch einıge Absıchts- und Willenserklärungen; aber
auch S1e sınd nıcht 1n der Fachsprache des Jurısten ausgedrückt, sondern 1n Bildern,
die seiner zeıtgenössischen Umwelt entnahm und die darum der Vorstellungswelt
seiner elıt und se1nes Volkes entsprachen und ihrem Verständnis mühelos eingingen.

Diese Willenserklärungen des Herrn lassen sıch ohne weıteres 1n dıe Rechtssprache
jeder Kulturregion und jeder Epoche übertragen; aEObe muß 11a sıch bewußt se1N, daß
INa  } S1e eben dadurch verengt; eın Fachausdruck der römischen oder der angelsäch-
sıschen oder welcher Rechtssprache immer schöpft den bildhaften Ausdruck restlos 2AUus

Solche bildhaften oder gleichnishaften Wendungen, deren Christus sıch bedient, können
1n Bereichen, die WITr heute noch weder kennen noch ahnen, immer wıeder 1EUE An-
wendungen finden, die nıcht dıe Terminı technici irgend einer der bıs heute
entwickelten Rechtssprachen ftallen oder 1n s1e einbegriffen Ss1ind. ilt das schon VO  -

dem, W 4s der Herr in Worte gekleidet hat, wievıel mehr dann VO  e} dem, W as

durch seline Taten als seınen Wıillen D: Ausdruck gebracht hat Sınn un: Absicht
seliner Menschwerdung, se1ines Wirkens 1n diesem Erdenleben, se1nes Leidens und Ster-
bens un seiner Auferstehung haben sıch TYST 1m Lauf der eıt seinen Jüngern un:
seiner Kirche mehr un: mehr erschlossen; W as alles heute noch unbekannten
und unvorstellbaren Verhältnissen sıch als ihr Sınn und ıhre Absicht und deren recht-
lıche Tragweite enthüllen wiırd, entzieht sıch unNnserer menschlichen Voraussicht. VWiıe
WIr nıemals eiınem abschließend erschöpfenden Verständnis der Gottessohnschaft
Jesu Christi, seiner Menschwerdung, se1nes Lebens 1mM physischen Leib und se1nes O!t-
lebens 1n seinem mystischen Leib, der Kırche, gelangen werden, bleibt auch
Verständnıiıs der Kiırche oder vielleicht besser ZESAQT das Selbstverständnis der Kirche
immer LLUTL eın beschränktes, teilweises, bald VO  $ dieser, bald VO  z jener Seıite seinen
Gegenstand sıch herantastendes vorläufiges Verständnıis, das IYST MmMit der Wiederkunft
Christi ZU Vollverständnis ausreift. Gerade WIr haben Ja erlebt, W1e 1mM Vatı-
kanıiıschen Konzıl iıne 1NCUC, bisher kaum beachtete Seite des Selbstverständnisses der
Kıiırche aufgeleuchtet 1St. Selbstverständlich kann, Ja oll INan diese Bereicherung des
Selbstverständnisses der Kırche auch 1n den Bereich des Kirchenrechts übernehmen,
W 4s nıcht notwendig gyleichbedeutend 1St MI1t „Juridifizieren“, „verrechtlichen“, sondern
NUur besagt, die rechtlichen Folgerungen daraus zıehen, AT Beispiel Ausbau der Laıen-
rechte 1n der Kirche. Aber eben damıt, dafß WIr Aaus einer LICUH erreichten Stutfe des Selbst-
verständnisses der Kiırche die Juristischen Konsequenzen zıehen, bringen WIr klar ZU

Ausdruck, dafß WIr damıiıt nıcht das göttliche Recht der Kirche abschließend kodifi-
zıeren, sondern daß Fortschritte des Selbstverständnisses der Kıiırche auch Fortschritt
1mM Verständnis der Normen für die kırchliche Praxıs un: für diese selbst bedeuten.
Dieser Fortschritt kann, WI1€e die Erfahrung der nachtridentinischen Jahrhunderte lehrt,;
o längere eit FAn Stehen kommen; Au Abschluß gelangt jedoch erst MI1t der
Wiederkunft des Herrn.

Unser jeweiliges Verständnis des Ius divinum der Kirche mOögen WIr 1ın (jesetzes-
sprache kleiden, aber damıt 1St Ja bereıits ZEeSaAZT, daß damıt nıcht das Ius divyvinum der
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Kırche eın für allemal kodifiziert ware, sondern 11UT eın vorläufiges un überholbares
Verständnıis desselben. Jeder Gesetzestext bedarf der Auslegung; hier aber ware der
kodifizierte ext selber NUur ıne Auslegung dessen, W as wirklich kraft Stifterwillens
Christiı „rechtens“ in der Kirche ISt: iıhrem formalen Charakter nach Ware diese Od1-
fikation nıcht Ius divinum, sondern Ius strıcte eccelesiasticum: kraft der VO  a Jesus
Christus ıhr verliehenen Vollmachrt würde die kirchliche Autorität diese Auslegung
des Ius divyvinum entweder grundsätzlıch oder auch LLUTL ad bonam praxım authentisch
feststellen.

Somıit 1St bereits prior1 eın VO  } Menschenhand geschriebenes oder schreibendes
Ius dıyınum der Kirche ausgeschlossen; geradezu erdrückend bestätigt die Lehrge-
schichte poster10r1. Sınd WIr denn über das, W as Christus gewollt und seiıner Kirche
eingestiftet hat, völlig 1m klaren, esteht darüber vollständige Einmütigkeıit, da{fß
WIr NUur i1ne Juristenkommissıon nıederzusetzen brauchen, dıe das 1ın Gesetzessprache
xjeßst? Das Vatikanische Konzıl hat einıge Fragen geklärt, bei seinem vorzeıtigen
Abbruch aber vieles often gelassen; das Vatikanische Konzıil hat weıt mehr Fragen
aufgeworfen als beantwortet: durch das Vatikanische Konzil vermeintlich geklärte
Fragen stehen heute wieder 1m vollen Fluß der : Erörterung. Das in Vorbereitung
efindliche NEeEUE Rechtsbuch der Kırche kann Sal nıcht umhın, sich diesen Fragen

außern;: se1line Aütssagen werden sich gewifß 1m Rahmen dessen halten, W as nach
dem göttlichen Recht der Kıiırche möglıch, mMi1t iıhm vereinbar ist: Danz bestimmt aber
wiırd nıcht 1n der Lage seın N}  u umschreiben, welchen Spielraum das göttliche
Recht der konkreten Gestaltung durch menschliche Rechtssetzung (Ius ecclesiasticum
humanum oder Ius stricte eccles1ast1ıcum) oder durch dıe noch menschlichere Praxıs
(„consuetudo Ooptıma legum interpres“) oftenhält. Selbst 1n bezug auf das UOrgant-
satıonsstatut der Kirche wiırd auf der einen Seite weıt über das hinaus gehen, W as

Ius dıyınum 1St, weiıl vieles einer Regelung bedarf, die das Ius divinum der mensch-
liıchen Klugheit und der Anpassung wechselnde Verhältnisse anheimstellt, auf der
anderen Seıte aber auch vieles enthalten, OVOIN WIr nıcht mi1t Sicherheit WI1ssen, ob

ZU unwandelbaren Ius diyınum oder 7A0 historisch wandelbaren Ius stricte eccle-
s1astiıcum gehört. Demnach sınd WIr, auch WE sıch möglich ware, das Ius
divinum der Kirche kodifizieren, heute weniıger als Je dazu imstande, oder besser:
wissen WIr heute besser als Je; wıevıel uns rehlt, ıne solche Aufgabe auch 1Ur 1n
Angriff nehmen können. Mıt eiınem Wort das Ius divinum der Kirche 1St Gegen-
stand der wissenschaftlichen Forschung, nıcht der Kodifizierung.

Da 1im Ernst nıemand eın solches Grundgesetz der Kirche denkt, das ıhr Ius
dıyınum kodifizieren und als jeder menschlichen Einwirkung entrückt scharf VO  =

Ius strıcte ecclesi1astıcum absetzen würde, sollte unzweideutig ZUuU Ausdruck gebracht
werden, da{ß nıcht daran gedacht 1st und nıemand miıt einem solchen Gedanken auch
1Ur lıebäugelt. Solche Klarstellung tate zut
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II In welchem Sınn annn ın der Kirche „ Verfassungsrecht“ geben?

Dagegen denken 1n der Tat einıge daran, ın der Kırche einzuführen, das sıch
in allen tortgeschrittenen Rechtsstaaten der Gegenwart findet die UnterscheidungZzweiıer Rangstufen des Rechts, einer höheren Stufe „ Verfassungsrecht“ und einer nıe-
deren Stute „einfaches Gesetzesrecht“. Da diese heute übliche Unterscheidung
streitig einen Fortschritt der Rechtskultur bedeutet, mMu sıch Ja die rage geradezu
aufdrängen, ob sıch auch 1n der Kırche verwirklichen ließe

Allerdings dart die Frage nıcht verstanden werden, als ob Recht verschiedener
Ranghöhe für dıe Kırche Aas Neues ware. Das hat 1n der Kıirche immer gegeben,
Ja 08 Stufung der ange mehrfacher Rücksicht (vom Ius divyvinum und Ius
strıcte ecclesiasticum SCH humanum War bereits 1n ausführlich die Rede) Vor allem
aber waltet 1er ein Mifßverständnis 1n bezug auf das Verfassungsrecht, das seinen
Ausgang davon nımmt, daflß Verftfassungsrecht miıt Urganısationsrecht gleichgesetzt oder
verwechselt WwIırd. Verfassungsrecht und Organısationsrecht sınd einander überschnei-
dende Kreıise; Vertfassungsrecht wıird Z Teil aber eben doch 1Ur ZU Teil!
Urganısationsrecht un umgekehrt Urganısationsrecht 1Ur einem Teıl 1m allge-
meınen 192 1Ur Z kleineren Teil! Verfassungsrecht se1IN; die Kreıse decken sıch
also keineswegs. SO sınd die nach ullserer Überzeugung wesentlich ZU Vertfassungs-recht gehörenden Grundrechte ausgesprochenermaßen eın Urganısationsrecht, sondern
Ausdruck grundlegender Wertentscheidungen, die für das ZSESAMTE Rechtswesen des
Staates verbindlich sınd und denen die organısationsrechtlichen Vorschriften der
Verfassung in ausgesprochen dienendem Verhältnis stehen (alles Organısatorische 1sSt
instrumental!), indem S1e iıhnen den nötıgen Schutz gewähren haben

Da{iß 1n der Kıiırche Verfassungsrecht 1im Sınn VO  e Urganısationsrecht x1bt, 1St —

streit1g und absolut selbstverständlich: dıe Kırche 1St immer rechtlich ‚verfafßt“ g-
- Dieses Verfassungsrecht 1m Sınn VO UOrganısationsrecht unterscheidet sıch
seiınem Gegenstand nach auts deutlichste VO  z diszıplinären oder Leistungs- und
Pflichten-Normen: geht ihnen auch 1n dem Sınn OFraus, dafß dıe letzteren ohne

428 ıcht verständlich waren; ohne organısationsrechtliche Bestimmungen, daß
Pftarreien und Piarrer xibt und Was S1e sınd, tehlte für Vorschriften, wWw1e Pftarr-

angehörige un Pfarrer sıch verhalten haben, überhaupt Adressaten. Deswegen
allein aber braucht das Urganısationsrecht keineswegs VO höherer rechtlicher Quali-
tat oder Diıgnität seın Um diese höhere rechtliche Qualität oder Dıignität geht
aber 1in der heutigen staatsrechtlichen Lehre, Ja [} eiınen Rangunterschied Danz
spezılıscher Art: 1m Sınn der heutigen Staatsrechtslehre entspringen Verfassungsrecht
und eintfaches Gesetzesrecht Aaus WwWwel ihrem KRang nach verschiedenen Quellen.

Unser heutiges Staatsrecht unterscheidet ine verfassungsgebende, den Staat un
seine rechtliche Ordnung begründende, und iıne verfassungsmäßige, den durch
seine Verfassung bereits „konstituierten“ Staat als bestehend voraussetzende geseLZ-
gebende Gewalt.
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Als nach dem nde des Weltkriegs die staatlıche Ordnung 1n Deutschland eNn-x NN a“ _U O
gebrochen Wafl, mußte eine NCUEC staatliche Ordnung aufgebaut werden: das deutsche Volk,
das gewillt WAafl, als staatlıch geeintes Volk weiterzubestehen, übte se1ne verfassunggebende
Gewalt dadurch Aaus, daß CS Volksvertreter wählte und 1n eine verfassungsgebende ersamm-
lung entsandte mMI1t dem Aulftrag, eine LECUC Verfassung schaffen, die als Welimarer Reichs-
verfassung TE 1919 verkündet wurde und 1n Kraft ELE Diese Verfassung sıeht mMIit
gesetzgebender Gewalt ausgestattete Organe VOrLr (Reichstag, Reichsrat), die diese Gewalt 1N-
erhalb des VO: der Verfassung gesetzten Rahmens ausüben, allerdings Einhaltung C1-

schwerender, 1n der Verfassung selbst 308 vorgeschriebener Bedingungen uch die Verfassung
selbst ftortzubilden befugt sind

Nach dem Weltkrieg haben die Besatzungsmächte AaUuUSs Teıilen des trüheren Reichsgebiets
Cu«c Staatengebilde geschaffen, deren Bevölkerung das nachträglich sanktioniert hat, indem
s1e verfassungsgebende Versammlungen wählte, deren Aufgabe CS Wal, für diese Staats-
gebilde Verfassungen entwerfen, die das Staatsvolk dann durch Abstimmung ANSCHOMME:
un 1n Kraft DZESTZL hat. Etwas spater haben diıe Länder der drei westlichen Besatzungszonen
sıch ZUsammMeENSgCLAN un eın VOM „Parlamentaris  en KAtı entwortenes Grundgesetz als (vor-
äufige) Verfassung der Bundesrepublik Deutschland an gCNOMM uch dieses Bonner
Grundgesetz hat UOrgane MIt gesetzgebender Gewalt geschaften (Bundestag, Bundesrat) und
hat diese gleichfalls ermächtigt, Einhaltung csehr erschwerender Bedingungen das Grund-
ZBESETZ 1n Einzelheiten andern, W ds Ja uch bereits mehrfach geschehen 1St. iIm Unterschied
VO  } der Weıimarer Reichsverfassung D: das Bonner Grundgesetz ber sowohl die Grund-
rechte als auch ein1ge weıtere Bestimmungen AauUs,; der „Wesensgehalt“ der Grundrechte kann
ıcht angeTLASTEL und diese anderen Bestimmungen können auf „legalem“ Weg iıcht geändert
werden: 9741 müßÖte vielmehr der Träger der verfassunggebenden Gewalt sıch rheben und
die Verfassung das Grundgesetz) selbst außer Kraft sSsefizen. Dazu edürfte Iso entweder

w 1e nach dem und Weltkrieg des Zusammenbruchs der bestehenden staatlichen Ord-
Nung durch kriegerische Nıederwerfung der durch eine andere Ss1e vernıiıchtende außere Kata-
strophe der VO  a} innen her einer Revolution.

Im Sınn der Staatsphilosophie der großen spanıschen Spätscholastik (Vıtorıa, Sua-
reZ) äßt sıch fassen: die Staatsgewalt liegt unveräußerlich beim Staatsvolk. ber
das Bewußtsein des Staatsvolks VO  =) dieser seiner Gewalt erwacht LLUL AUS Zanz außer-
gewÖhnlichem Anlaß, dann nämlich, WenNn entweder der Staat zusammengebrochen
1St und das Staatsvolk sıch erhebt, iıhn Uus den Irümmern auszugraben und NEeUu

aufzurichten, oder WenNnn die bestehende Ordnung derart alle Vernunft und
Gerechtigkeıit verstößt, da{ß der Zustand unerträglich wiırd und nıchts anderes mehr
übrigbleibt, als diese Ordnung zerschlagen und ıne LICUEC iıhre Stelle setzen.

In bezug auf dıe verfassunggebende Gewalt 1St das Staatsvolk eın „schlafender Rıese“;
1n seinem Wachbewußtsein steht LLUT das daraus erfließende politische Wahlrecht2,

1: seine ın der bestehenden Verfassung gründende Befugnis, auf elit gewählte Volks-
vertreter 1n dıe VO  3 eben dieser Verfassung vorgesehenen UOrgane der Gesetzgebung

ast schon der Vergessenheit anheimgefallen iSt, da{ß Bayern ZWal den Entwurt des Grund-
stımmte, nıchtsdestoweniıger aber entschlossen Wal, der politischen Gemeinschaft MI1t den

andern Ländern der Bundesrepublik testzuhalten, und 1n derselben verblieben ISt.
In der direkten der plebiszıtären Demokratie steht auch das politische Stimmrecht 1m WachbewulflSßt-

seın des „Souveräns“ (schweizerische Eidgenossenschaft nd Kantone).
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entsenden:; beim Ausüben der gesetzgebenden Gewalt stehen diese Volksvertreter
immer unter der Verfassung, die diese ihre Gewalt Nau umschreıibt: über der Ver-
fassung steht 1Ur der „schlafende Rıese“ des Staatsvolks Die Abgrenzung dessen,
W as der gesetzgebenden Gewalt zusteht und W 4S dem Vertfassungsgeber vorbehalten
1St, ann sehr verschieden se1IN; der begriffliche Unterschied zwiıischen verfassunggeben-
der un: gesetzgebender Gewalt dagegen 1St nıcht 1Ur VO  3 grundlegender Bedeutung,
sondern auch absolut eindeutig3.

Lassen sıch diese staatsrechtlichen bzw. staatsphilosophischen Vorstellungen auf dıe
Kırche übertragen? ıbt auch 1n der Kirche den „schlafenden Rıesen“, der durch
katastrophale Ereignisse Aaus dem Schlat geweckt oder ın einem SPONTANeEN Antall VON

Ingrımm und Wurt siıch erhebt, 1m ersten Fall unmıittelbar die Arbeit des Auf-
baus gehen, 1m Zzweıten Fall zunächst zerstörend sıch schlagen und dann
wıederaufbauend se1ne verfassunggebende Gewalt auszuüben, und der nach vollbrach-
TE  = Werk wıieder 1n seinen Dauerschlaf zurückfällt? Da auch 1n der Kirche Zu-
stände des Schlafts 1bt, hat bereits Herr selbst den dreı auserwählten Jüngern
1m Garten Gethsemanıi erleben müuüssen; dasselbe belegt auch die Erfahrung der nach-
tridentinischen Jahrhunderte.

VWer 1ın den Kategorien moderner Rechtsstaatlichkeit denken yewohnt 1St, wırd
geneigt se1n, diese Zweiheit VO  - Verfassungsrecht un: eintfachem Gesetzesrecht als

Selbstverständliches anzusehen, da{fß AI nıcht EeErst fragt, ob dafür auch in
der Kirche Platz sel, sondern eintfach unterstellt, dafß yleicherweise W1e 1mM Staat auch
1n der Kırche beide Arten VO  e} echt un: daher auch die beiden ihnen entsprechenden
Gewalten, die verfassunggebende und die durch die Verfassung gebundene ZESECTIZ-
gebende Gewalt bestünden un 1Ur noch tragen sel, S1e 1n der Kirche anzutret-
ten sejen.

eht 9803  w} VO  w dieser Unterstellung Aaus, dann lıegt der Gedanke nahe, dem ZOtt-
lıchen Stifter der Kırche dıe verfassunggebende und den 1mM Ius diyinum der Kirche
vorgesehenen Leitungsorganen dıe gesetzgebende Gewalt zuzuschreiben. Verfassungs-
recht und einfaches Gesetzesrecht waren dann 1Ur andere Namen tür das Ius divyinum
bzw. Ius stricte ecclesiasticum SCu humanum 1n der Kırche: sachlich ware damıt nıchts
: WONNCN,) 1m Gegenteıil: damıt ware LLUT der Fragestand völlig verkannt und VeI1I-

schoben.Ganz gew1ßß 1sSt Christus der Verfassunggeber seiner Kırche; alle „ Wesens-
gehalte“ ıhres Vertassungsrechts (nıcht LLUTL 1mM Sınn VO  w Organısatıionsstatut, sondern
auch Grundrechte und Grundpflichten!) siınd durch den Stifterwillen Christi bestimmt
und als gyöttlichen Rechts jeder menschlichen Gewalt entrückt. Mehr noch Christus
1St aupt und unumschränkter Herr seiıner Kirche. ber seine gyöttliche Gewalt,
auch verstanden als dıe Gewalt, die als der ott-Mensch über seine Kirche besıtzt,
1St völlig anderery Art als die vertfassunggebende Gewalt des Staatsvolks.

Dieser Unterschied bleibt auch ann eindeutig, Wenn die verfassunggebende Gewalt selbst 1n der
heutigen Staatsrechtslehre 1n verschiedener Weiıse interpretiert wird.
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Die Staatsgewalt des Staatsvolks 1St Sanz und Sar gesellschaftliche Gewalt, l.
Gewalt des (3anzen über se1ne Glieder („auctoritas stricte soclalıs“);ihre verpflichtende
Kraft 1St sowohl begründet als auch begrenzt durch dıe Ertordernisse des recht VCI-
standenen Gemeimwohls („necessitas boni communı1s“). Die Herrschaft Christi über
seine Kirche 1St Gewalt des Urhebers über das, W a4s ıhm se1ın Daseın verdankt „aucto-
ritas princ1ıpil 1n princıpiatum“); s1e hat ihren Grund darın, da die Kırche miıt allem,
W a4as S1e 1St und hat, Aaus iıhm hervorgegangen 1St und daher ohne Einschränkung 1n allen
Stücken VO  ; ıhm abhängt; 1n dem heilsbedeutsamen Wıiırken der Kiırche 1St 1032028
etzten Endes allein, der wırkt Das, W 4s 1n der rechtlichen Ordnung der Kirche
unmittelbar aut ihren gyöttlichen Stifter zurückgeht, entstamm also nıcht einer n VCH>-
tassunggebenden Gewalt“ 1m Sınn der Lehre VO  S der Volkssouveränität, sondern AaUS

einer Quelle anderer und unvergleichlich höherer Art
Faßt INan alles, W as in der Kirche 1Ur1s divıni 1St, der Überschrift „Verfas-

sungsrecht“ 1im Gegensatz dem, W as 1uriıs strıcte ecclesiastici SE usammen,
kommt INa  - lediglich 1n anderer Terminologie auf den 1n Teıil geklärten Sachverhalt
zurück, da{fß das Ius divyvinum der Kirche nıcht kodifizierbar ISt;, seıine kodifikatorische
Aussonderung des begrifflich scharten Unterschieds sıch als unausführbar erweıst.
Mıt Ubernahme der modernen staatsrechtlichen Denkweise oder auch 1Ur einer eNt-
ernten Analogie ıhr hätte das auch nıcht das allergeringste IU  =] Das Verhältnis,
ın dem Ius divinum und Ius stricte ecclesiasticum ueınander stehen, 1St 1n keiner Weiıse
dem Verhältnis VO  e} Verfassungsrecht und eintachem Gesetzesrecht im „konstitutio-
nellen“ Staat vergleichbar; einer solchen Anleihe beim modernen Staatsrecht bedarf
die Kirche nıcht. Soweıt der Gedanke ine solche Anleihe nıcht dem dargelegten
totalen Mißverständnis entspringt, verrat 1Ur eınen völlig unbegründeten Miınder-
wertigkeitskomplex.

Liäßt sıch sonach dıe Lehre VO  e} der Volkssouveränität auf die Kirche Christus
als ihrem aupt nıcht, auch nıcht analog, übertragen, lıeße sıch iımmerhin noch
denken, da{fß S1e 1ın ırgendeinem Ma{iß oder Sınn sıch auf dıie Kırche als iınnerweltliches
Sozialgebilde („socıalıs COMDAZO visıbilıs“) übertragen lasse: alsdann könnte
diesem beschränkten Aspekt vielleicht doch noch WwW1e€e verfassunggebende un
einfache gesetzgebende Gewalt geben, beide selbstverständlich gebunden das Ius
divyvinum der Kırche

Die rage, ob weni1gstens ın einem beschränkten Bereıich W1e Volbs-
SOoUWVveränıtdt oder Ahnliches 1n der Kıiırche Christi geben könne, braucht 1m
Rahmen des hier gestellten Themas nıcht erschöpfend behandelt werden, da hier
1Ur die WAar 1n den Zusammenhang der Lehre VOoON der Volkssouveränıität gehö-
rende, aber cschr 1e] ENZETE Frage nach der Z weiheit VO vertassunggebender und
gesetzgebender Gewalt geht Klargestellt 1St bereits, da{fß 1 Gesamtbereich der Kirche

„Quos enım baptizavit loannes, loannes baptizavit; QuOS baptızavıt Iudas, Christus bapti-
zZavıt“ (Augustinus, In Loannıs S 18 35%
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für die staatsrechtliche Unterscheidung dieser beiden Gewalten kein Raum 1St ber
auch 1n den Raum der Kirche als innerweltliches Sozialgebilde äßt S1e sich sinnvoll
nıcht übertragen.

Aktuell wırd der Unterschied der beiden Gewalten 1LUFr ın WwWwel Fällen: 1m Fall der
Katastrophe aus außeren Ursachen oder 1m Fall der Revolution. Auch die kırchliche
Ordnung kann zußerlich zusammenbrechen, annn VO  w außen zusammengeschlagen
werden; anders als dıe staatlıche Ordnung eines zusammengebrochenen Staates besteht
S1e aber rechtlich Iort: S1e braucht also nıcht durch ıne A4US den Urgründen schöp-
fende LNEUEC Ordnung ETrSETZT, sondern LLUT wieder effektiv gemacht oder gegebenenfalls
den veränderten Verhältnissen angepaßt werden Bleibt also 1Ur noch die Frage,
ob immer unbeschadet des jedem menschlichen Wıillen ENTZOgENEN Ius divinum

1n der Kırche den Fall der legitimen Revolution geben kann, 1. den Fall, dafß nıcht
mehr die rechtmäfßig bestellten UOrgane der Kırchenleitung und deren derzeitige In-
haber (Papst, Bıschöfe), sondern 1LLUT: noch ein WAar Wahrung des Ius divinum,
aber Bruch der organısatiıonsrechtlichen Struktur der Kiırche, SOWeIlt diese 1Ur1Ss
strıicte ecclesiastici 1St, sıch erhebender Autfstand des Kirchenvolks Abhilfe schaften
könnte

Wıe einer solchen Erhebung des Kırchenvolks, die das Ius dıyınum voll respek-
tiert und sıch LLUT über Ius stricte ecclesiasticum hinwegsetzt, kommen und W1e S1E
sıch abspielen sollte, kannn INa  F sıch schwer vorstellen, aber das verschlägt grundsätzlich
nıchts. Gewichtiger 1St, daß zufolge einer solchen „ Theologie der Revolution“ die
Kırche ZWAar 1m normalen Ablauf der Dınge hierarchisch regıiert würde, dagegen WE

art aut hart geht und ZUuU etzten kommt, sıch als nıcht hierarchisch, sondern nach
dem Modell säkularer Institutionen strukturiert erweısen würde. In allen sakularen
Instıtutionen lıegt nach unNserer heutigen Auffassung dıe Kraftquelle, A4US der nottalls
die etzten Reserven geschöpft werden können, untiLen un: erfolgt LLUTr die Leitung von

der Spıtze Aaus,. In der hierarchisch strukturierten Kirche dagegen fließt der heils-
bedeutsame Kraftstrom VO  a oben VO  w} Christus als dem aupt nach n  Hs damıt
scheint nıcht Zut vereinbar, dafß die ordnungstiftende, gestaltgebende Gewalt 1n der
Kırche den ENTZgEZENgESELIZTEN Weg aYA @}  w} nach oben nımmt. In der Kirche 1St
7zweitellos KRaum für Gebilde dieses säkularen Strukturtyps; vielleicht kann INall [}

SOoweılt N siıch um das Ius dıyınum handelt, 1St das ganz unbestreitbar und unbestritten; ber auch
sSOoOWweıt CS sıch Ius stricte ecclesiasticum handelt Abgrenzung der Bıstümer scheint I1r das
außer Zweıtel stehen. Selbst wenn 1n einem Land alles christliche Leben ausgetilgt ware, würden
Mafßnahmen der gewohnten kirchlichen Rechtsetzung für den NeUCN Autbau völlıg ausreıichen.

Eın Beispiel datfür ware eLtwa2 der Fall; dafß eın unheilbares Zerwürtfnis des Kardınalkollegiums
die Wahl eines Papstes unmögliıch machte: könnte 1n einem solchen Fall das Kirchenvolk, ggf. repra-
sentiert durch das Kollegium der Bıschöfe, sıch erheben und außerstentfalls hne Mitwirkung des Kar-
dinalkollegiums der Sar SC dieses eıinen Mann se1Nes Vertrauens ZU apst erheben? In der mittel-
alterlichen Kanonistik S1N! gelegentlich Fragen solcher Art angeschnitten worden: natürlıch wurden
S1e nıcht mıt dem Begriffsapparat moderner Staatstheorie ausgetragcen. In LCUCTECT Zeıt, als die Staats-
echtler siıch der Illusion hıingaben, Fragen des Staatsnotrechts und des Widerstandsrechts als obsolet
zusehen, sınd auch die Kanonisten solch heiklen Fragen AaUS dem Weg
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1, daß alle innerkirchlichen Gebilde, sSOWelt S1e nıcht als solche 1ur1s diıvıinı sınd,
notwendig mehr oder weniıger VO  w diesem säkularen Strukturtyp sıch tragen, aber
dıe Kırche als Heilsanstalt und die Kirche als „SOCc1alıs COMPARZO visıbilis“ können
nıcht ohl VO  w} diametral CNTgEZENZESETIZtLEr Autoritätsstruktur se1in. Anders AauSBE-
drückt: ın der Kırche 1St sehr ohl Platz für die auctoriıtas stricte socılalıis, aber die
auctoritas der Kırche 1St LUr eine, 1St Ausflufß der auctoriıtas Christi als des yöttlıchen
Stifters und daher auctoritas princıpi1 1n princıpiatum.

Etwas vergröbert kann INa  a} vielleicht zusammentfassen: die verfassunggebende
Gewalt des heutigen staatsrechtlichen Denkens 1St praktisch ultıma ratio („Lücken-
büßer“) als Notstandsgewalt und als revolutionäre Gewalt. Aus der Kirchengeschichte
WwI1issen WIr ZWAaFr, dafß auch 1n der Kiırche schwerste Notstände X1bt (Schisma!) und
dafß revolutionäre Autfbrüche und Ausbrüche vorkommen: ultıma ratio 1St aber nıcht
eiIn souveranes oder quası-souveränes Kirchenvolk, sondern einZ1g un allein Christus
der Herr, der seıine Kırche, damıt die Ptorten der Hölle S1e nıcht überwältigen, auf
einen Felsen gebaut hat: dieser Fels steht, auch ohne VO  3 einem „SOoOuveranen”“” Kıiırchen-
volk gestutzt werden oder Sar wiederaufgerichtet werden mussen.

Dıie Vorstellung, AaUus dem Kırchenrecht lasse sıch ein 1m Sınn des modernen STAaAats-
rechtlichen Denkens Vverstandenes Verfassungsrecht ausgliedern und dem einfachen
Gesetzesrecht vorordnen, beruht sonach auf einem fundamentalen Mißverständnis der
Kırche und ihrer Autoritätsstruktur. Wenn die Diskussion über ine Lex fundamen-
talıs Ecclesiae dazu beigetragen hat, dieses Mifßverständnis den Tag bringen
und auszuraäumen und dadurch den grundlegenden strukturellen Unterschied zwıschen
Kırche und Staat 1n schärferes Licht stellen, dann hat S1ie eiınen wertvollen Dienst
geleistet.

I1II In welchem Sınn äßt sıch eın „Grundgesetz“ der Kirche verstehen?

SO bleibt noch 1ne dritte Sınndeutung elnes Grundgesetzes der Kirche übrig: eın
Gesetz, das gewıssermaßen als Vorläuter künftiger Gesetzgebung für diese den Grund
legen, die Weichen stellen, die Rıchtung weısen oll Dies scheint denn auch 1n der
Tat die wirkliche Absıcht der Entwurfsverfasser se1n, doch lassen siıch auch 1er
wıieder verschiedene Varıanten denken

Eınige generelle Maxımen aufzustellen, die nıcht Nnu  b der Exekutive, sondern auch
der Legislative als Richtschnur dienen und VO  w} ihnen eachtet werden sollen, hat
seiınen Sinn. Die Kirche schleppt 1n ihren heute geltenden (Gesetzen Bestim-
INungen mıt, 1n denen sıch Gesetzgebungsstile VO  z ZWanzıgz Jahrhunderten spiegeln.
Es kann 1Ur begrüßt werden, daß sS1e sıch bemüht, ihren Gesetzgebungsstil verein-
heitlichen und modernisieren, dafß S1e sıch einer möglichst rationalen und 1n oroßen
Teilen der heutigen Welt gebräuchlichen Gesetzgebungstechnik edient und daß S1e
Rechtsideen der heutigen Welt, die sıch als aut außerchristlichem Boden gereifte Spät-
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rüchte der Botschaft Jesu Christi erweısen und nach ein1gem Zaudern auch VO  = der
Kırche als solche anerkannt worden sınd (insbesondere die „Menschenrechte“ und
deren rechtlicher Schutz), in ıhr eıgenes Rechtssystem einbaut und darın zZu ITragen
bringt. SO waren SeW1sse „Prolegomena jeder künftigen Gesetzgebung“ der Kırche
durchaus begrüßen und könnten sehr ohl Nutzen stiften. Dies allerdings 1UL,
Wenn S1e sıch nıcht abschließend, sondern unzweıdeutig als jederzeıt fortzusetzende
„Prolegomena“ verstehen. Keın kırchliches Gesetz, keine administrative Anordnung,
keine richterliche Entscheidung darf dann künftig hınter diesem tür allemal erreichten
Mınımum der Rechtskultur 7zurückbleiben. Eıne solche Mıindestnorm äßt sıch dann
spater immer wıeder hinaufschrauben, Ja, S1e verlangt geradezu nach periodischer
Überprüfung MIt dem Ergebnis einer „Dynamıisıerung“ der Rechtskultur.

Eınen gleichfalls begrüßenswerten Fortschritt würde darstellen, wWenn WIr eın
Gesetzbuch hätten, worın das für die Gesamtkirche geltende Recht, abgehoben VO

echt der lateinischen Kırche, zusammengeta(ßt ware. Indem der Codex Jurıs AaNO-
N1CI, obwohl als solcher 11Ur für dıe lateinische Kirche geltend, auch das notwendig
für die Gesamtkirche geltende Recht (insbesondere apst und ökumenisches Konzil)
behandelt, kann den Eindruck erwecken, als wolle damıt die Leiıtung der (5e-
samtkırche für die lateinische Kirche „vereinnahmen“, und stelle diese mM1t der
Gesamtkirche auf 1ne Stute oder beanspruche tür S1e nıcht L1LUTr eın quantitatives,
sondern auch eın qualitatives Übergewicht. Das gesamtkırchliche Rechtsbuch
müßte dann allerdings iıne Sprache sprechen, die für Theologen und Kanonıisten, die
1n der ostkirchlichen TIradition aufgewachsen und CrZOSCH sınd, ebenso klingt
WwW1€e den Römern; ob 1ne solche Sprache x1bt, ob S1e in absehbarer eit geschaffen
werden kann, erscheint allerdings fraglich. Eın solches „Grundgesetz der Kirche“,
das alles, W a4as der Gesamtkirche, se1 notwendig (weıl 1Ur1s divını), se1 tatsächlich
(aus historisch-kontingenten Gründen) gemeinsam 1STt und als Gemeinbesitz beibehal-
ten werden verdıent, in einer alle Teile der Kırche ÖOst und West gleich AaNSPIC-
chenden Weiıse enthielte, ware zweıtellos 1ne Zgute Sache

Auch ZUgUNSIEN der seit jangem verkümmerten Rechte der Gliedkirchen lıeßen sich
den Zentralismus schrittweise zurückdrängende Miındestnormen aufstellen, die VOIN

eıt eıt verschärft werden könnten. Insoweıt kommt auf dıe Intention des
Gesetzgebers bzw der Gesetzesredaktoren A deren „Formulierungshilfe“ mehr oder
weniıger glücklich seın annn Hıer lıegt daher eın fruchtbares Feid der Diskussion
über 1ne Lex tundamentalıs Ecclesiae.

Was dagegen dıe Rechtsqualität angeht, m1t der die Lex fundamentalıis Ecclesiae
AausSgeStTatLLeL werden soll, scheint MIr die dem Entwurft oder der Absıicht der
Entwurtsverfasser gyeübte Kritik VO  a einer unzutreffenden Voraussetzung auszugehen.
S1xtus hatte bestimmt, die Zahl der Kardinäle dürte nıemals überschreıten.
Dazu bemerkte Pıus el treffend, sehe WAar derzeıt keine Veranlassung, über dıiese
Zahl hinauszugehen, aber eın apst könne diesbezüglich seinen Nachfolgern Vor-
schriften machen. Johannes hat sich, ohne Worte machen, über das Verbot
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S1xtus’ hinweggesetzt. Künftige Päpste werden MIt einer Lex fundamentalis Eccle-
S$14€ nıcht anders verfahren: S1e sind 1n keiner Weıse gebunden und werden sıch 1ın
keiner Weiıse gebunden tühlen. Eıne SAdanNz andere rage 1St, ob 3803  - eın kirchenge-
schichtliches Ereigni1s W1e das Vatikanische Konzıil rückgängig machen kann. EsA D ET a E a scheint Leute geben, die das für möglıch halten und ylauben, S1e könnten die Kirche
der Zukunf aut iıhre heutigen (vorkonziliaren) Vorstellungen testnageln. Jede einzelne
Bestimmung des Vatıiıkanıschen Konzıils kann, WELLN siıch als notwendig erweıst,
sowohl geändert als auch rückgängig gemacht werden;: die Tatsache, daß das Konzıil
stattgefunden hat, und der Impuls, den der Kirche gegeben hat, lassen sıch nıcht
rückgängıg machen: ede gesetzgeberische oder andere Mafßißnahme, die das versuchen
wollte, 1St unweigerlich ZU Scheitern verurteılt und “ hahal LLUTLr das Gegenteıl des
Nutzens bringen, den S1e ezweckt. Selbstverständlich kann 383  } ZEW1SSE Hındernisse
autrichten und die künftige Entwicklung bıs einem yew1ssen rad blockieren. ber
iINnan kann keinem künftigen apst verbieten, diese Hındernisse wieder auszuraumen
oder S1e überspringen; allerwenigsten kann iNan dem Geist verbieten, einen
apst W1e Johannes erwecken, der sıch teıils wissentlich, teils unwIıissent-
ıch über Überholtes, das seinem Verständnis nıcht mehr eingeht, hinwegsetzt

TIrotz der achtunggebietenden Aufräumarbeit, die der Codex Jurıis Canoni1cı g..
eistet hat, 1St auch heutiges Kırchenrecht 1n vieler Hınsıcht noch mehr ein
Konglomerat als ein System un könnte daher ıne Systematisierung ZUL vertragen.
Zu einer solchen Systematisierung braucht eınen grundlegenden Teıl, der weıt über
die heutigen „Normae generales“ hinausgehend die Systematık testlegt und gewähr-
leistet, dafß S1e eingehalten wırd. Systematık 1St mehr als Stoftgliederung. Eıne 1n
jeder Hinsıcht vollkommene Gliederung SiDt nıcht (aus dem eintachen Grund, weıl
der Stoft komplex und multi-dimensional 1St, die menschliche und daher auch die (76=
setzessprache dagegen 1Ur 2Nne Dımension hat das gesprochene Wort dıe Dımension
der Zeit, das geschriebene oder gedruckte Wort dıe Dıiımension der Schreib- oder ruck-
Zeile). Systematıik esteht darın, ganz weniıge tragende Rechtsgedanken 1n durch-
siıchtiger Klarheit entwickeln und 1n allen Rechtsstoften tolgerichtig durchzuführen,
SOWI1e Entscheidungen, gleichviel ob über rechtliche Zweiftelsiragen oder über Ziel-
konflikte, nıcht auszuweichen, sondern Ss1e unzweıldeutig treften und be] der dazu
notwendıgen Güterabwägung eın für allemal den gleichen Wertma{fistab anzuwenden
und ersichtlich machen. Eın solcbes Grundgesetz der Kirche können WIr uns NUur

dringend wünschen.

Im Jahr 1921 hat die Religiosenkongregation den Versuch unternommen, die künftige Ent-
Wicklung der Orden Uun! relıgiösen Genossenschaften 1in eine vorgeschriıebene Bahn zwıngen
(Acta Apostolicae Sedis 19 1926 312-319). In allerkürzester Zeıt diese Bestimmungen überholt
und mußte die Kongregatıon Aufgaben und Arbeitsweisen VO  ; relıgıösen Genossenschaften genehmi-
SCH, tür die s1e ausdrücklıch ede Aussıcht auf Genehmigung ausgeschlossen hatte. eit dem Konzilsdekret
„Pertectae cCarıtatıs“ hat jenes Dekret der Religiosenkongregation 1LUFr noch rechtshistorisches Interesse.
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